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Erlass des Ministeriums der Finanzen (EU-Verwaltungsbehörde 

EFRE/ESF) vom 20.08.2018 mit Anlage 

Hier: Arbeitspapier Textbausteine für Anträge und Genehmigung 
(6. Änderung) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage finden Sie die 6. Änderung des Erlasses des Ministeriums der 
Finanzen (EU-VB EFRE/ESF) mit Textbausteinen zum Antrag und zur Ge
nehmigung für Vorhaben, die mit Mitteln des EFRE und ESF kofinanziert 

sind. 

Die EU-VB EFRE/ESF hat insbesondere Ergänzungen bei den Textbaustei
nen auf Grund des lnkrafttretens der Datenschutz-Grundverordnung (DS
GVO) zur Aufbewahrung, in Bezug auf Einnahmen schaffende Vorhaben und 
zur lndikatorenerhebung sowie umfassende redaktionelle Änderungen und 

Ergänzungen zu den Bearbeitungshinweisen für die Textbausteine vorge

nommen. 

Bei der Überarbeitung des Arbeitspapiers Textbausteine für Anträge und 
Genehmigung und der dazu abgegebenen Erläuterungen und Hinweise für 

die Bewilligungsstellen wurden Empfehlungen der EU-Prüfbehörde aus den 
Systemprüfungen zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen EFRE und 
ESF sowie die Ergebnisse der Early Preventive System Audits 2014 -2020 
(EPSA) für die Operationellen Programme EFRE und ESF aufgenommen. 

Hier macht 
das Bauhaus 
Schule. 
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Die Textbausteine gelten - soweit diese sachlich zutreffen - für alle Arten von Genehmigungen 
(Zuwendungsbescheide, Zuweisungen, Verträge). 

Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die EU-VB EFRE/ESF mit dem Ar

beitspapier auf Grundlage der für die Förderperiode 2014-2020 geltenden EU-Verordnungen, 
ihrer Auslegung/Interpretation mögliche Textbausteine für den Antrag und die Genehmigung for
muliert hat. Letztere sind deshalb als Muster zu verstehen und die Anpassung der Formulierun
gen an die Genehmigungsform (z. B. bei Verträgen) und ggf. an spezifische Anforderungen der 
Umsetzung von Förderprogrammen ist zulässig, soweit dadurch die Einhaltung der EU- und nati

onalen Rechtsvorschriften weiterhin gewährleistet wird. 

Nach Veröffentlichung des Erlasses sind die Bewilligungsstellen angehalten, die Textbausteine 
auf ihre inhaltliche Übereinstimmung mit den verwendeten Musterantragsformularen und Muster

bescheiden zu überprüfen sowie die neuen Textbausteine (sofern sachlich zutreffend) in geeigne
ter Form in die Musteranträge und -bescheide (Musterzuweisungsschreiben, -verträge) zu über
nehmen. Spätestens am 01.10.2018 sind die neuen Textbausteine verbindlich anzuwenden. 

Für Rückfragen zum Erlass steht Ihnen die EU-VB EFRE/ESF gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Thorsten Kroll 
Leiter der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF 
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